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Meldeblatt der Kinderzahlen für Einrichtungen 
EU-Schulprogramm (ESP) Schuljahr 2024/2025

A Angaben zur Einrichtung

Name der Einrichtung Einrichtungsnummer (10-stellige statistische Nummer laut 
BayKiBiG.web oder 4-stellige Schulnummer) 

Straße, Hausnummer, ggf. Ortsteil PLZ, Ort 

Ansprechpartner/-in Telefonnummer 

 Hauptstelle  Außenstelle (für jede Außenstelle ein extra Meldeblatt ausfüllen; nur bei Schulen) 

E-Mail-Adresse der Außenstelle

 Kindergarten  Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) 
E-Mail-Adresse der HPT

 Grundschule, Förderschule  Haus für Kinder 

 Schulvorbereitende Einrichtung (SVE)   Mittelschule (nur mit Genehmigung der FüAk)

Beachten Sie die Erläuterungen zur Ermittlung der Kinderzahlen auf der Rückseite!

B Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder zum Stichtag 01.09.2024
1. Kindergärten, Häuser für Kinder oder Heilpädagogische Tagesstätten

(Krippen und Horte sind nicht teilnahmeberechtigt; entscheidend ist der Einrichtungstyp nach BayKiBiG.):

Anzahl der Kinder: 

Anzahl der Kinder: 

– Kinder unter 3 Jahren – sind nicht berücksichtigungsfähig

–  Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt (inkl. Platzzusagen) –
sind berücksichtigungsfähig

– Hortkinder (Schulkinder) – sind nicht berücksichtigungsfähig Anzahl der Kinder: 

Anzahl der Kinder: 

Anzahl der Kinder: 

2. Grundschulen, Förderschulen inkl. schulvorbereitende Einrichtungen
Mittagsbetreuungen sind nicht teilnahmeberechtigt:

– Schüler/-innen in den Jahrgangsstufen 1 bis 4

– Schüler/-innen in schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE)

3. Mittel- und Förderschulen – Mittagsbetreuungen sind nicht teilnahmeberechtigt:

–  Schüler/-innen in den 5. bis 9./10. Jahrgangsstufen
nur mit Ausnahmegenehmigung der FüAk! Anzahl der Kinder: 

C Unterschriften
Einrichtung: Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Angaben.

Stempel der Einrichtung Datum Unterschrift Einrichtung 

Lieferanten: Zutreffendes ankreuzen: Die Einrichtung erhält von mir:

 Obst/Gemüse     Milch/Milchprodukte     beides

Ich/wir habe/n die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder zur Kenntnis genommen.

Name Lieferant Betriebsnummer Lieferant Unterschrift Lieferant 

Bitte senden Sie das Meldeblatt über Ihren Lieferanten an die FÜAk (Kontakt siehe Seite 3).
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D Wichtige Informationen für die Einrichtungen zur Stichtagsregelung
Berücksichtigungsfähige Kinder:

 – in vorschulischen Einrichtungen:

•  Kinder, die am Stichtag 01.09.2024 in der Einrichtung registriert sind, oder eine Platzzusage für das Kinder-
gartenjahr 2024/2025 haben und mindestens 3 Jahre alt sind.

• Kinder, die im September 2024 eingeschult werden, sind für das Kindergartenjahr 2024/2025 nicht mehr 
 berücksichtigungsfähig.

• Kinder, die erst nach dem 01.09.2024 angemeldet wurden oder am 01.09.2024 noch nicht 3 Jahre alt sind, sind nicht 
berücksichtigungsfähig.

 – in schulischen Einrichtungen

• Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4, die am Stichtag 01.09.2024 für das Schuljahr 2024/2025 registriert bzw. 
angemeldet sind.

• Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 09/10 an Mittel- und Förderschulen, wenn von der FüAk eine Ausnahmegeneh-
migung erteilt wurde (Antragsformular unter www.schulprogramm.bayern.de).

Bei der Stichtagesregelung geht es ausschließlich um die Anmeldedaten der Kinder in der Einrichtung und nicht um eine 
Frist zur Vorlage des Meldeblatts bei der Bewilligungsstelle (FüAk).

Wichtig:

 – Die Angaben im vorliegenden Meldeblatt sind für das gesamte Schul-/Kindergartenjahr verbindlich.
 – Eine Anpassung der Kinderzahlen (z. B. weil Kinder 3 Jahre alt geworden, weggezogen oder zugezogen sind) während 

des Kindergarten-/Schuljahres ist nicht zulässig! 

 – Wenn sich herausstellt, dass das Meldeblatt falsch ausgefüllt wurde, ist die Bewilligungsstelle (FüAk) umgehend zu 
informieren.

 – Falls Ihre Einrichtung von unterschiedlichen Lieferanten mit Obst/Gemüse und Milch/Milchprodukten beliefert wird, 
gelten für beide Lieferanten die gleichen Kinderzahlen, unabhängig davon, wie viel Kinder tatsächlich an den jeweiligen 
Programmen teilnehmen.

 – Geben Sie auf dem Meldeblatt daher ausschließlich die tatsächlichen gesamten Kinderzahlen an, auch wenn Sie nicht 
für alle förderberechtigten Kinder Produkte erhalten möchten. Sie können die Mengen mit dem Lieferanten individuell 
vereinbaren.

 – Die Förderung wird pro berücksichtigungsfähigem Kind berechnet. Es ist daher zwingend erforderlich, eine korrekte 
Zahl und keine „Schätzung“ einzutragen. Die gemeldeten Kinderzahlen werden mit Ihren Meldungen im BayKiBiG bzw. 
der Statistik vom StMUK abgeglichen. Falschangaben können dazuführen, dass ihr Lieferant die Beihilfe für die zu viel 
gemeldeten Kinder zurückzahlen muss.

 – Sie müssen die berücksichtigungsfähige Kinderzahl bei Überprüfungen nachweisen können. Dokumentieren Sie die 
Ermittlung der auf dem Meldeblatt ausgefüllten Kinderzahlen zum Stichtag 01.09.2024 deshalb nachvollziehbar (z. B. 
Auswertung aus adebis.kita, KiBig.web, ASV). Für den Fall einer Überprüfung müssen die Unterlagen mit der 
Dokumentation der Kinderzahl bei Ihnen vor Ort bereit stehen.

 – Die hier gemachten Angaben sind subventionserheblich und können bei vorsätzlicher Falschangabe zum Ausschluss 
vom EU-Schulprogramm führen. Darüber hinaus können finanzielle Konsequenzen einschließlich Sanktionen für den 
Lieferanten entstehen. 
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Meldeblatt der Kinderzahlen für Einrichtungen: Erklärungen zum Ausfüllen

A Angaben zur Einrichtung

Name:  Bitte geben Sie den vollständigen, offiziellen Namen der Einrichtung an, so wie er im  
BayKiBiG bzw. im Schulverzeichnis aufgeführt ist. 

Einrichtungsnummer:  Grundschulen haben eine vierstellige Schulnummer, Kindertageseinrichtungen eine zehn-
stellige Einrichtungsnummer. Außenstellen schulischer Einrichtungen und Heilpädagogische 
Tagesstätten (HPT‘s) haben eine von der FüAk erteilte 7-stellige Einrichtungsnummer.

Haupt-/Nebenstelle:  Sofern Ihre Schule über Außenstellen verfügt, ist für jede Außenstelle ein eigenes 
  Meldeblatt auszufüllen und einzureichen. Bei vorschulischen Einrichtungen ist für jede Ein-

richtungsnummer ein eigenes Meldeblatt auszufüllen und einzureichen.

Adresse: Hier ist die aktuell gültige Adresse anzugeben. 

Typ:  Teilnahmeberechtigt sind nur die aufgeführten Einrichtungstypen. Bitte kreuzen Sie an, was 
für Ihre Einrichtung zutrifft. 

E-Mail-Adresse:  Wichtig für die Förderabwicklung: Ab dem SJ 2024/2025 erfolgt die Beantragung der Bei-
hilfe ausschließlich digital durch den Lieferanten über iBALIS. Hierbei wird die digitale Lie-
ferbestätigung zur Bestätigung per E-Mail an die Einrichtungen versendet. Bei schulischen 
Einrichtungen erfolgt der Versand an das OWA-Postfach des StMUK. Bei vorschulischen 
Einrichtungen an die in KiBiG.web hinterlegte E-Mail-Adresse. Da die Außenstellen von 
schulischen Einrichtungen und die Heilpädagogischen Tagesstätten auf diesen Wegen nicht 
erreicht werden können, wird für diese Einrichtungstypen mit diesem Meldeblatt eine E-Mail-
Adresse abgefragt. Die digitale Lieferbestätigung wird in diesen Fällen an die hier angege-
bene E-Mail-Adresse versandt. Die Verifizierung dieser E-Mail-Adresse erfolgt telefonisch 
durch die FüAk. Daher ist es auch zwingend notwendig, dass die Einrichtung eine gültige 
Telefonnummer einträgt. Weitere Informationen zur Antragstellung finden Sie im Merkblatt 
für Einrichtungen.

B Unterschriften und Weitergabe an die FüAk

Hier ist mit Datum und Stempel der Einrichtung zu unterschreiben. Mit dieser Unterschrift bestätigt die Einrichtung der 
 zuständigen Behörde gegenüber, dass die angegebenen Kinderzahlen korrekt sind. Bitte geben Sie hier jeweils für Obst 
und für Milch den vollständigen Namen Ihres Lieferanten an. 

Die landwirtschaftliche Betriebsnummer ist eine zehnstellige Nummer, mit der Ihr Lieferant in der Landwirtschafts-
verwaltung registriert ist. Diese Nummer trägt der Lieferant ein. 

Schicken Sie das ausgefüllte Meldeblatt (nur Seite 1) an Ihren Lieferanten, damit dieser davon Kenntnis nehmen kann, 
wie viele berücksichtigungsfähige Kinder in Ihrer Einrichtung sind. Der Lieferant leitet das Meldeblatt dann mit seiner 
Unterschrift an die FüAk weiter. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ebenfalls an den folgenden Kontakt:

Staatliche Führungsakademie für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (FüAk) 
Kompetenzzentrum Förderprogramme
Heinrich-Rockstroh-Str. 10
95615 Marktredwitz
Telefon: 0871 9522-4600
Fax: 0871 9522-4399
E-Mail: eu-schulprogramm@fueak.bayern.de

mailto:eu-schulprogramm%40fueak.bayern.de?subject=
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_esp_einrichtungen.pdf

	Meldeblatt der Kinderzahlen für Einrichtungen 
	EU-Schulprogramm (ESP) Schuljahr 2024/2025
	A Angaben zur Einrichtung
	B Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder zum Stichtag 01.09.2024
	1. Kindergärten, Häuser für Kinder oder Heilpädagogische Tagesstätten
	2. Grundschulen, Förderschulen inkl. schulvorbereitende Einrichtungen
	3. Mittel- und Förderschulen 
	C Unterschriften

	

	

	D Wichtige Informationen für die Einrichtungen zur Stichtagsregelung
	

	

	Meldeblatt der Kinderzahlen für Einrichtungen: Erklärungen zum Ausfüllen
	A Angaben zur Einrichtung
	B Unterschriften und Weitergabe an die FüAk





 
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND TOURISMUS 


www.schulprogramm.bayern.de Stand: August 2024 | 1 


Merkblatt für Einrichtungen 
EU-Schulprogramm (ESP) 


Schuljahr (SJ) 2024/2025 


Dieses Merkblatt enthält die wesentlichen Bestimmungen, die 
bei einer Teilnahme der Einrichtung im Rahmen des EU-Schul-
programms (ESP) beachtet werden müssen. 
Merkblätter, das Meldeblatt für Einrichtungen sowie die Liste 
der zugelassenen ESP-Lieferanten stehen im Internet-Förder-
wegweiser des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft, Forsten und Tourismus (StMELF) unter  
www.schulprogramm.bayern.de zur Verfügung. 


Zuständige Stelle für die Abwicklung des ESP: 
Staatliche Führungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (FüAk) 
Kompetenzzentrum Förderprogramme K3 
Heinrich-Rockstroh-Str. 10  
95615 Marktredwitz  
Telefon: 0871 9522-4600  
Fax: 0871 9522-4399  
E-Mail: eu-schulprogramm@fueak.bayern.de 


Wichtige Hinweise 
• Ab dem Schuljahr 2024/2025 beantragen die Lieferanten 


die Beihilfe ausschließlich digital. 
• Die belieferten Einrichtungen müssen mit dem aktuel-


len Poster und auf der Homepage der Einrichtung da-
rauf hinweisen, dass sie am ESP teilnehmen.  
Das Poster ist deutlich sichtbar und lesbar dauerhaft im 
Eingangsbereich – mindestens im DIN A 3 Format – an-
zubringen. Das Poster ist zum Download unter 
www.schulprogramm.bayern.de abrufbar. 


• Für Kontrollen sind von den Einrichtungen entspre-
chende Unterlagen 5 Jahre lang vorzuhalten, anhand 
derer die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder 
zum gültigen Stichtag (für das Schuljahr 2024/2025 ist 
dies der 01.09.2024) nachvollzogen werden kann. 


• Die Teilnahme am EU-Schulprogramm ist für die Einrich-
tungen mit der Verpflichtung verbunden, flankierende 
pädagogische Maßnahmen (Bayer. Bildungs- und Er-
ziehungsplan bzw. Lehrplan plus bzw. ab Klasse 5 
Einbindung des Themas Ernährung in den Unter-
richt) umzusetzen.  


• Im Rahmen von Kontrollen muss die Einrichtung erklä-
ren können, wie die vorgeschriebenen flankierenden 
pädagogischen Maßnahmen konkret umgesetzt wer-
den/wurden. Dafür ist die Umsetzung entsprechend zu 
dokumentieren.  


• Im SJ 2024/2025 startet die Evaluierung des ESP. Die 
teilnehmenden Einrichtungen stellen die erforderlichen 
Daten und Informationen auf Anforderung zur Verfü-
gung und unterstützen die Evaluatoren bei der Durch-
führung. 


 


A Antragstellung, teilnehmende 
Einrichtungen und berücksichtigungs-
fähige Kinder  


1. Antragstellung 
Die Zuwendung wird vom zugelassenen Lieferanten beantragt. 
Ab dem Schuljahr 2024/2025 beantragt der Lieferant die Zu-
wendung ausschließlich digital. 
Der Lieferant dokumentiert in der digitalen Lieferbestätigung 
das jeweilige Datum der Lieferungen und die gelieferte Menge 
des jeweiligen Produkts in Kilogramm bzw. Liter. 
Die Bestätigung der Angaben des Lieferanten durch die Einrich-
tung erfolgt dabei auch digital. Die durch den Lieferanten er-
fasste Lieferbestätigung wird per E-Mail an die belieferte Ein-
richtung gesendet. Voraussetzung hierfür ist, dass eine gültige 
E-Mail-Adresse der Einrichtung hinterlegt ist.  
Bei vorschulischen Einrichtungen wird die digitale Lieferbe-
stätigung an die E-Mail-Adresse versandt, die im KiBiG.web des 
Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 
(StMAS) hinterlegt ist. Entscheidend ist hier die E-Mail-Adresse, 
auf Einrichtungsebene. Die E-Mail-Adresse wird durch die Ein-
richtung im KiBiG.web hinterlegt. Die Einrichtung ist für die Ak-
tualität der E-Mail-Adresse verantwortlich, d. h. wenn sich die E-
Mail-Adresse ändert, muss die Einrichtung diese auch im 
KiBiG.web aktualisieren. 
Bei schulischen Einrichtungen wird die digitale Lieferbestäti-
gung an das OWA-Postfach des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus (StMUK) gesandt. 
Eine Weiterleitung der digitalen Lieferbestätigung ist nicht zu-
lässig.  
Besonderheit bei den Außenstellen schulischer Einrichtun-
gen sowie bei den Heilpädagogischen Tagesstätten (7-stel-
lige Einrichtungsnummern): 
Diese Einrichtungstypen können nicht über das KiBiG.web des 
StMAS bzw. das OWA-Postfach des StMUK erreicht werden. 
Die digitale Lieferbestätigung wird daher ausschließlich in die-
sen Ausnahmefällen an die von der Einrichtung im Meldeblatt 
angegebene E-Mail-Adresse versandt. Die Verifizierung dieser 
E-Mail-Adresse erfolgt hier über die Bewilligungsstelle (FüAk).  


2. Teilnehmende Einrichtungen 
Es können grundsätzlich alle Kindergärten und Häuser für Kin-
der sowie alle Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grund- und Förder-
schulen in Bayern am ESP teilnehmen. 
Bei ausreichender Verfügbarkeit von Fördermitteln können in 
besonders begründeten Fällen auch höhere Jahrgangsstufen 
von Förder- und Mittelschulen am ESP teilnehmen. 
Voraussetzung ist, dass 
• es sich um eine Schule mit einem hohen Anteil an Schüle-


rinnen und Schülern mit höherer Bedürftigkeit handelt, 
• der hohe Anteil durch eine Bestätigung der zuständigen 


Schulaufsichtsbehörde nachgewiesen ist und 
• ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der FüAk ge-


stellt und von dieser genehmigt wird (Antrag unter 
www.schulprogramm.bayern.de verfügbar). Die Ausnahme-
genehmigung gilt für ein Schuljahr. Sie muss für jedes 
Schuljahr neu von der Schule beantragt werden. 



http://www.schulprogramm.bayern.de/

mailto:eu-schulprogramm@fueak.bayern.de

http://www.schulprogramm.bayern.de/

http://www.schulprogramm.bayern.de/
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3. Von der Teilnahme ausgenommene 
Einrichtungen 


Nicht teilnahmeberechtigt sind Kinderhorte und -krippen, Mit-
tagsbetreuungen, Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien, 
sowie nicht regelmäßig besuchte Einrichtungen wie z. B. Schul-
landheime oder Krankenhausschulen. 


4. Berücksichtigungsfähige Kinder 
Berücksichtigungsfähige Kinder im Schuljahr 2024/2025 sind  
• in Kindergärten und Häusern für Kinder die Anzahl der Kin-


der bis zum Schuleintritt, die am Stichtag 1. September 
2024 in der Einrichtung für das Kindergartenjahr 2024/2025 
registriert sind bzw. eine Platzzusage haben und am Stich-
tag mindestens 3 Jahre alt sind. Nicht berücksichtigungsfä-
hig sind Vorschulkinder, die im September 2024 in die 
Schule wechseln. 


• in Grund- und Förderschulen die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4, die am Stichtag 
1. September 2024 in der Schule für das Schuljahr 
2024/2025 registriert bzw. angemeldet sind, 


• in Förder- und Mittelschulen die am Stichtag 1. September 
2024 angemeldeten bzw. registrierten Schülerinnen und 
Schüler höherer Jahrgangsstufen, sofern für diese eine 
Ausnahmegenehmigung bei der FüAK vorliegt (vgl. Bst. 
A.2). 


5. Meldeblatt für Einrichtungen 
Die teilnehmenden Einrichtungen sind verpflichtet, ihrem ESP-
Lieferanten die zutreffende Zahl der berücksichtigungsfähigen 
Kinder mitzuteilen (vgl. Bst. A.4). Dies geschieht über das offizi-
elle Meldeblatt (unter www.schulprogramm.bayern.de verfüg-
bar). 
Falls Obst/Gemüse und Milch/Milchprodukte von zwei verschie-
denen Lieferanten geliefert werden, muss beiden Lieferanten 
dieselbe Kinderzahl gemeldet werden.-  
Die berücksichtigungsfähige Kinderzahl ist eine subventionser-
hebliche Angabe (vgl. Bst. A.4) und muss bei Überprüfungen 
nachweisbar sein. 
Für Kontrollen sind von der Einrichtung entsprechende Un-
terlagen vorzuhalten, anhand derer die Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder nachvollzogen werden kann. 
Dokumentieren Sie die Ermittlung der auf dem Meldeblatt 
ausgefüllten Kinderzahlen zum Stichtag 1. September 2024 
deshalb nachvollziehbar (z. B. Auswertung aus adebis.kita, 
KiBig.web, ASV). Wichtig ist hierbei, dass der gültige Stich-
tag (1. September 2024) aus der Dokumentation hervor-
geht. 


B Verpflichtungen der Einrichtung 


1. Verteilung der Ware 
Die Einrichtung verpflichtet sich, die Produkte an berücksichti-
gungsfähige Kinder zu verteilen, die regelmäßig die Einrichtung 
besuchen. 
Die Einrichtung organisiert die Annahme, ggf. Zwischenlage-
rung und Verteilung der Produkte an die Kinder. Die Verteilung 
hat zeitnah und sachgerecht zu erfolgen, so dass die Kinder die 
Produkte in ordnungsgemäßem Zustand erhalten. 
Es ist nicht zulässig, im Zuge des ESP geliefertes Obst und Ge-
müse bzw. Milch und Milchprodukte weiterzuverkaufen (z. B. 
Pausenverkauf, Schulveranstaltungen). 


2. Zubereitung von Mahlzeiten 
Gefördertes Obst und Gemüse sowie geförderte Milch und 
Milchprodukte dürfen nicht für die Zubereitung der üblichen 


Kita- oder Schulmahlzeiten verwendet werden und keine Teile 
der Kita- oder Schulmahlzeit ersetzen. 


3. Begleitende flankierende pädagogische 
Maßnahmen und Poster 


Die belieferten Einrichtungen müssen begleitende flankierende 
pädagogische Maßnahmen umsetzen. 


Für Kindergärten und Häuser für Kinder: 
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan wird als be-
gleitende Maßnahme im Kindergartenalltag aktiv umgesetzt. 
Für Schulen: 
Grund- und Förderschulen müssen in den Klassen 1 – 4 den 
Lehrplan plus aktiv im Schulalltag umsetzen. Zugelassene Mit-
tel- und Förderschulen müssen in den Klassen 5 – 10 die Lie-
ferungen im EU-Schulprogramm ebenfalls pädagogisch beglei-
ten, in dem sie das Thema Ernährung im Unterricht aufgrei-
fen. 
Einrichtungen, die die verpflichtenden flankierenden pädago-
gischen Begleitmaßnahmen nicht umsetzen, sind nicht be-
rechtigt, am ESP teilzunehmen. Bereits ausbezahlte Zuwen-
dungen werden vom Lieferanten zurückgefordert. Der Lieferant 
hat in diesen Fällen ggf. einen Anspruch auf Schadensersatz 
gegenüber der Einrichtung. 
Alle Einrichtungen müssen die Umsetzung der flankieren-
den pädagogischen Maßnahmen dokumentieren. Die Ein-
richtungen müssen die Dokumentation bei Vor-Ort-Kontrol-
len vorlegen. 


Poster und Hinweis auf Homepage 
Die belieferten Einrichtungen müssen mit dem vorgegebenen 
Poster und auf der Homepage der Einrichtung darauf hinwei-
sen, dass sie am ESP teilnehmen.  
Das Poster ist deutlich sichtbar und lesbar dauerhaft im 
Eingangsbereich – mindestens im DIN A 3 Format – anzu-
bringen. Das Poster ist zum Download unter  
www.schulprogramm.bayern.de abrufbar. 


4. Daten für die Evaluierung 
Die Einrichtung stellt für Evaluierungen laut Verordnung (EU) 
2017/40 die erforderlichen Daten und Informationen auf Anfor-
derung zur Verfügung und unterstützt die Evaluatoren bei der 
Durchführung. 


5. Konsequenzen bei Verstößen 
Soweit festgestellt wird, dass belieferte Einrichtungen gegen die 
Verpflichtungen verstoßen haben, kann die Einrichtung in Ab-
hängigkeit von Art, Dauer, Häufigkeit und Schwere des Versto-
ßes zukünftig für eine oder mehrere Lieferperioden oder dauer-
haft von der Teilnahme am ESP ausgeschlossen werden. 
Ggf. strafrechtlich relevante Sachverhalte (z. B. Verdacht auf 
Beihilfe zum Subventionsbetrug) werden an die Staatsanwalt-
schaft übergeben. 


C Lieferungen 


1. Beginn der Lieferungen 
Eine aktuelle Liste der zugelassenen ESP-Lieferanten mit den 
jeweiligen Kontaktdaten ist unter www.schulprogramm.bay-
ern.de veröffentlicht. 
Die Einrichtung wählt einen zugelassenen ESP-Lieferanten. Es 
wird empfohlen, mit diesem einen schriftlichen Liefervertrag ab-
zuschließen. Hierfür steht unter www.schulprogramm.bayern.de 
ein Musterliefervertrag zur Verfügung. 



http://www.schulprogramm.bayern.de/

http://www.schulprogramm.bayern.de/

http://www.schulprogramm.bayern.de/

http://www.schulprogramm.bayern.de/

http://www.schulprogramm.bayern.de/
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Bei der Belieferung mit Milch und Milchprodukten ist 
folgendes zu beachten: 
Vorschulische Einrichtungen und Schulen unterliegen bei der 
Abgabe von Milch und Milchprodukten im ESP grundsätzlich 
dem Lebensmittelrecht (z. B. Aufrechterhalten der Kühlkette). 
Bei der Lieferung von Milch und Milchprodukten wird daher vor 
der Teilnahme am ESP bzw. vor Beginn der Lieferung dringend 
empfohlen, sich mit der zuständigen Lebensmittelüberwachung 
in Verbindung zu setzen. 


2. Lieferantenwechsel 
Ein Wechsel des Lieferanten ist nur schulquartalsweise mög-
lich. Die Einrichtung hat dem neuen Lieferanten die Kinderzahl 
vom 1. September 2024 mitzuteilen. Eine Änderung der Kinder-
zahl im laufenden Jahr ist auch bei Lieferantenwechsel ausge-
schlossen. 


3. Lieferhäufigkeit, Portionsgröße und 
zuwendungsfähige Menge 


Die Lieferhäufigkeit ist unter www.schulprogramm.bayern.de 
veröffentlicht. 
Die Portionsgröße der verschiedenen zuwendungsfähigen Pro-
dukte und die maximal zuwendungsfähige Menge bzw. Porti-
onszahl je berücksichtigungsfähigem Kind wird ebenfalls dort 
veröffentlicht. 
Maßgeblich ist: 
• bei Obst und Gemüse das Gewicht der angelieferten Ware 


ohne Verpackung. Bei Früchten, die in der Regel stück-
weise verteilt werden, können Früchte mit geringerem Ge-
wicht durch Früchte mit höherem Gewicht innerhalb einer 
Lieferperiode ausgeglichen werden (z. B. es werden mit ei-
ner Lieferung Birnen mit 120 g und mit einer weiteren Liefe-
rung Kiwi mit 80 g geliefert). 
Beispiel: 
Für eine Lieferperiode wird von einer Lieferhäufigkeit von 
7 Lieferungen ausgegangen und die maximal zuwendungs-
fähige Menge ist bei Obst und Gemüse auf 700 g je Kind 
festgelegt. 
Daraus errechnet sich eine durchschnittliche Portionsgröße 
von 100 g pro Kind und Lieferung. 
Auch bei mehr als 7 Lieferungen werden nur maximal 700 g 
pro Kind und Lieferperiode als zuwendungsfähig anerkannt. 


• bei Milch und Milchprodukten die Menge der gelieferten 
Ware. Aktuell entspricht eine Portion wahlweise 200 ml 
Milch, 200 g Buttermilch, 150 g Joghurt/Quark oder 30 g 
Käse. Eine Mischung unter den genannten Produktgruppen 
ist grundsätzlich möglich und wünschenswert, sofern die 
maximale Portionsanzahl in Summe je Lieferperiode nicht 
überschritten wird. 


Wichtig: 
Wenn in einer Lieferperiode häufiger als veröffentlicht geliefert 
wird, erhöht sich dadurch nicht die maximal zuwendungsfähige 
Menge bzw. Portionszahl je Kind und Lieferperiode. 


4. Lieferungen während der Schulferien 
Lieferungen während der Schulferien sind grundsätzlich nicht 
zulässig. 
Bei teilnahmeberechtigten vorschulischen Einrichtungen ist 
mit Ausnahme des Monats August auch eine Lieferung in den 
Schulferien zulässig. Die maximale Portionszahl (vgl. Bst. C.3) 
erhöht sich dadurch nicht. 


5. Lieferung ökologischer Produkte 
Lieferungen mit Obst und Gemüse sowie Milch und Milchpro-
dukten aus ökologischem Anbau müssen auf dem Lieferschein 
als Bio-Ware aufgeführt sein. 


6. Nachweis der Lieferungen 
Lieferschein 
Der Lieferant muss der Einrichtung für jede Lieferung einen Lie-
ferschein übergeben. Auf dem Lieferschein müssen zwingend 
der Name der Einrichtung, das Lieferdatum, die konkret gelie-
ferten Produkte mit Mengenangabe in Kilogramm bzw. Liter an-
gegeben sein. 
Je ein Exemplar des Lieferscheins verbleibt jeweils bei der Ein-
richtung und beim Lieferanten und ist von beiden für evtl. Kon-
trollen vorzuhalten (vgl. Bst. E). 


Lieferbestätigung 
Für die Beantragung der Zuwendung erfasst der Lieferant sämt-
liche Lieferungen der Lieferperiode in der digitalen Lieferbestäti-
gung. Auf dieser bestätigen die Einrichtung und der Lieferant im 
Rahmen des Online-Verfahrens die Richtigkeit der Angaben 
(vgl. Bst. A.1). 


D Zuwendungsfähige Produkte 


1. Obst und Gemüse 
Die Zuwendung im Rahmen des ESP kann für geliefertes fri-
sches Obst und Gemüse einschließlich Bananen gewährt wer-
den. Auch genussfertig, stückig vorbereitete und/oder verpackte 
Obst- und Gemüseerzeugnisse (z. B. verpackte Apfelschnitze 
oder Möhrenstifte) sind zugelassen. Dabei sollen Produkte aus 
regionaler Erzeugung und mit saisonalem Bezug bevorzugt 
eingesetzt werden. Auf ein abwechslungsreiches Angebot, 
das sowohl Obst als auch Gemüse enthält, ist zu achten. 
Die folgende Sortimentsliste soll als Orientierung für eine Aus-
wahl an Obst- und Gemüsearten dienen. Es handelt sich um 
eine nicht abschließende Liste, d. h. nicht aufgeführte Obst- 
und Gemüsearten sind nicht ausgeschlossen, sofern die ausge-
wählten Erzeugnisse den lebensmittelrechtlichen und den  
EU-rechtlich vorgegebenen Anforderungen entsprechen. 


Obst: 
Äpfel, Aprikosen, Bananen, Birnen, Brombeeren, Clementinen, 
Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Josta-
beeren, Kirschen, Kiwis, Mandarinen, Melonen, Mirabellen, 
Nektarinen, Orangen, Pfirsiche, Pflaumen, Stachelbeeren, 
Trauben, Zwetschgen und weitere Obstarten. 


Gemüse: 
Gurken, Karotten, Kohlrabi, Paprika, Radieschen, Tomaten, 
Zucchini, Cocktailtomaten, Fenchel, Rettich, Sellerie und wei-
tere Gemüsearten. 


Nicht zuwendungsfähig sind: 
Nüsse, wie z. B. Wal-, Hasel-, Erdnüsse, sowie Sauerkonser-
ven, Trockenobst und Saft. 


2. Milch und Milchprodukte 
Die Zuwendung im Rahmen des ESP kann für gelieferte Milch 
und Milchprodukte gewährt werden. Dabei sollen bevorzugt 
Trinkmilch und Produkte aus regionaler Erzeugung einge-
setzt werden. 
Die folgende Sortimentsliste stellt eine abschließende Liste für 
die Auswahl an Milch und Milchprodukten dar und muss den le-
bensmittelrechtlichen und den EU-rechtlichen Vorgaben ent-
sprechen. 


Zuwendungsfähige Milch und Milchprodukte: 
• Pasteurisierte Milch, ESL-Milch, H-Milch, jeweils ab Fett-


stufe 1,5 %, auch Ziegen- und/oder Schafmilch, auch lak-
tosefreie Milch 


• Reine Buttermilch 
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• Joghurt, natur, ab Fettstufe 1,5 %, 
• Alle Käsesorten, die in der Käseverordnung unter Anlage 1, 


Buchstabe A und C aufgeführt sind. In der Kategorie Frisch-
käse unter Buchstabe A ist nur Speisequark beihilfefähig. 


Die gelieferten Produkte dürfen keine Zusätze von Zucker, Fett, 
Salz, Süßungsmitteln, Früchten und Fruchtzubereitungen, Sta-
bilisatoren, Gelatine, Pektine u. a. enthalten. 
Der Link zu Anlage 1 Käseverordnung mit den zuwendungsfähi-
gen Käsesorten ist unter www.schulprogramm.bayern.de einge-
stellt. 


Nicht zuwendungsfähig sind: 
Rohmilch, Vorzugsmilch, Sahne, Creme Fraiche, Butter, 
Mascarpone, Trinkjoghurt, Kefir, Fruchtjoghurt, Fruchtbutter-
milch, Rahmfrischkäse, Doppelrahmfrischkäse, Kräuterfrisch-
käse, Schichtkäse, Freie Käsesorten, Käsezubereitungen, 
Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen, Parmesan, Rei-
bekäse und alle Milchprodukte, denen Zucker, Salz, Fett und 
/oder Süßungsmittel zugesetzt sind, sowie weitere vergleich-
bare Milchprodukte und pflanzliche Milchersatzprodukte. 


E Kontrollen und Aufbewahrungsfristen 
Die für das ESP relevanten Unterlagen sind mindestens fünf 
Jahre nach Ablauf des Schuljahres für Prüfungen aufzube-
wahren. Die Bewilligungsbehörde (FüAk), das StMELF ein-
schließlich seiner nachgeordneten Behörden, der Bayerische 
Oberste Rechnungshof und die Prüfungsorgane der Europäi-
schen Union haben das Recht, die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Zuwendung durch Besichtigung an Ort und 
Stelle und durch Einsichtnahme in Bücher oder sonstige Belege 
entweder selbst zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu las-
sen. 
Nachträgliche Buchprüfungen gemäß VO (EU) Nr. 2021/2116 
können auch Prüfungen bei Dritten beinhalten. 


F Subventionsbetrug und subventions-
rechtliche Angaben 


Der Subventionsbetrug ist gemäß § 264 Strafgesetzbuch 
(StGB) strafbar. Wegen Subventionsbetrug wird u. a. bestraft, 
wer über subventionserhebliche Tatsachen unrichtige oder un-
vollständige, für ihn vorteilhafte Angaben macht oder den Sub-
ventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen in Un-
kenntnis lässt. 
Subventionserheblich im Sinne von Art. 1 Bayerisches Straf-
rechtsausführungsgesetz ist die Bestätigung der Einrichtung 
z. B. zu den berücksichtigungsfähigen Kindern, den Mengen 
der Art und der Qualität (bio/konventionell) sowie der Verteilung 
der gelieferten Erzeugnisse und der Durchführung der flankie-
renden pädagogischen Begleitmaßnahmen. 
Die Landwirtschaftsverwaltung ist verpflichtet, Tatsachen, die 
den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen, den Straf-
verfolgungsbehörden mitzuteilen. 


G Sonstige Hinweise 


1. Rechtliche Grundlagen 
• Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parla-


ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
• Verordnung (EU) Nr. 2021/2116 des Europäischen Parla-


ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 
• Durchführungsverordnung (EU) 2022/128 der Kommission 


vom 21. Dezember 2021 mit Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EU) 2021/2116 


• Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezem-
ber 2013 


• Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission 
vom 3. November 2016 mit Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 


• Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 
3. November 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 


• Gesetz zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften 
über das Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch 
(Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz 
(LwErzgSchul-proG) 


• Verordnung zur Durchführung der Teilnahme der Länder 
am Schulprogramm für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
(Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogramm-Teilnahme-
verordnung – LwErzgSchulproTeilnV), 


• Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisa-
tionen und der Direktzahlungen (Marktorganisationsgesetz)  


• Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) 
und die Verwaltungsvorschriften hierzu, sowie die Allgemei-
nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-
derung (ANBest-P) 


• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rah-
men des Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgeset-
zes (LwErzgSchulproG) 


• Verordnung (EU) Nr. 2018/848 (EU-Öko-Verordnung) 
in der jeweils gültigen Fassung. 


2. Datenschutz 
Die mit den Lieferbestätigungen erhobenen Daten werden zur 
Feststellung der Förderberechtigung und Förderhöhe benötigt 
und auf einem Server des IT-Dienstleistungszentrum des Frei-
staats Bayern gespeichert, welches durch das Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung betrieben wird. 
Sie werden für die Abwicklung des Antrags des Lieferanten auf 
Zuwendung, für entsprechende Kontrollen und für den Abgleich 
mit entsprechenden Angaben zu anderen Fördermaßnahmen 
sowie für die Überwachung der Mittelauszahlung und zur Er-
stellung des Agrarberichts sowie sonstiger vorgeschriebener 
Berichte benötigt und dazu vom Bayerischen Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus so-
wie den für die Förderabwicklung zuständigen nachgeordneten 
Behörden verarbeitet. 
Die Daten werden an das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft im Rahmen verschiedener Berichtspflichten 
weitergegeben. 
Sie erhalten Informationen zum Datenschutz betreffend der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
• durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 


Landwirtschaft Forsten und Tourismus im Internet unter 
www.stmelf.bayern.de/datenschutz  


• durch die Staatliche Führungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten unter  
www.fueak.bayern.de/impressum/index.php. 


H Weitere Informationen 
Bei Fragen wenden Sie sich an: 
Staatliche Führungsakademie  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (FüAk) 
Kompetenzzentrum Förderprogramme 
Heinrich-Rockstroh-Str. 10 
95615 Marktredwitz 
E-Mail: eu-schulprogramm@fueak.bayern.de 
Tel. 0871 9522-4600 
Fax 0871 9522-4399 



http://www.schulprogramm.bayern.de/

http://www.stmelf.bayern.de/datenschutz

http://www.fueak.bayern.de/impressum/index.php
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